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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Keimel, Regina Heiß, 
Dr. Lackner, Dr. Kho1, Dr. Lukesch, Dr. Lanner haben am 19. Jänner 
1994 unter der Nr. 5926/J an mich eine schriftliche parla­

mentarische Anfrage betreffend Benachteiligung psychisch Kranker 

durch Versicherungsgesellschaften gerichtet, die folgenden Wort­

laut hat: 

"1. Sind Sie der Meinung, daß im "Allgemeinen Versicherungsver­
trag" weiterhin eine Negierung des Versicherungsschutzes bei 
"Anhaltung wegen Se1bst- oder Fremdgefährdung" aufrechtzu­
erhalten ist? 
Wenn ja: Warum? 

2. Teilen Sie die Meinung der WHO, daß AlkOholismus als Krankheit 
anzuerkennen ist? 

3. Sind Sie bereit, sich bei Finanzminister Lacina dafür einzu­
setzen, daß im Zuge der Tarifgenehmigungen der Privatkranken­
versicherungen das "Anhalten wegen Selbst- oder Fremdge­
fährdung und insbesondere eine Behandlung wegen Alkoholismus 
durch eine psychiatrische Klinik in den Versicherungsschutz 
mit aufgenommen wird? 

4. Halten Sie es für sinnvoll, wenn im Zuge der Genehmigung der 
Versicherungstarife eine Abänderung der Bestimmungen im oben 
genannten Sinn Platz greift?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Eine aus einer psychischen Krankheit. resultierende Selbst- oder 
Fremdgefährdung stellt immer nur einen vorübergehenden, im Anfang 

der Erkrankung gelegenen Zustand dar, der durch eine sachgerechte 

Behandlung meist rasch beendet werden kann. Gerade um diese 

Behandlung zu ermöglichen, ist der Versicherungsschutz im Zustand 

der Selbst- und Fremdgefährdung, resultierend aus psychischen Er­

krankungen, notwendig. 

Zu Frage 2: 

Alkoholismus wird nicht nur nach Auffassung der WHO p sondern nach 
langjährigem medizinischen Wissensstand als Krankheit betrachtet. 

Der Oberste Sanitätsrat vertrat bereits in seiner 40. Vollver­

sammlung am 27. Juni 1953 nach einer Stellungnahme des damaligen 

Leiters der psychiatrischen neurologischen Universitätsklinik 
Wien, Prof. Dr. Hoff, die Meinung, daß "Trunksucht" (Alkoholismus) 

ein Symptom einer psychischen Erkrankung ist und ärztlicher Hilfe 

bedarf. Alkoholiker sind daher, wie auch Patienten mit Alkohol­

psychosen, als Kranke aufzufassen, bei denen durch eine ent­

sprechende Behandlung Aussicht auf Heilung besteht. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Eine Binflußnahme auf die Versicherungsvertragsbedingungen der 

privaten Krankenversicherer im Zuge des Genehmigungsverfahrens 

wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. 
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In der dritten Generation von EU-Richtlinien, die das Ver­
sicherungs recht betreffen (3. Richtlinie Schadenversicherung und 
3. Richtlinie Lebensversicherung) ist es den Mitgliedstaaten ver­

boten, einen Genehmigungsvorbehalt für allgemeine Geschäfts­

bedingungen der Versicherer oder für Versicherungstarife vorzu­

sehen oder aufrechtzuerhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 

diese Richtlinien aufgrund des EWR-Abkommens und des vorgesehenen 

Verfahrens zur Implementierung des sogenannten "Interimpakets" 

für Österreich relevant werden. Das bedeutet, daß die aufsichts­

behördliche Genehmigung ab 1. Juli 1994 (oder ab einem eventuell 

späteren Inkrafttreten dieser Richtlinien) für Österreich ent­
fällt. 

Die Versicherungsbedingungen können somit in Zukunft von den 
Unternehmern frei gestaltet werden. 

Ungeachtet dessen halte ich es für sinnvoll, daß die Behandlung 

psychischer Krankheiten vorn Versicherungsschutz einer privaten 

Krankenzusatzversicherung umfaßt ist. 
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